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Verfahrensdokumentation
verpflichtend durch die GoBD

Um die in Randziffer 85 GoBD geförderte Belegsicherung der 

Grundbuchaufzeichnungen einzuhalten, benötigt jedes 

Unternehmen die 

Verfahrensdokumentation zur geordneten Belegablage.

Elektronische Rechnungsstellungen benötigen die

Verfahrensdokumentation zur Belegablage digitaler 

Belege (E-Rechnung).

Bargeldintensive Unternehmen bedingen die 

Verfahrensdokumentation zur ordnungsgemäßen 

Kassenführung.

Damit Sie Belege ersetzend scannen und vernichten können,  

erfordert es die

Verfahrensdokumentation zum Ersetzenden Scannen und

ein revisionssicheres Archiv.

Starten Sie jetzt!
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Hohe Rechtssicherheit und Vermeiden des 

Verdachts auf Vorsatz oder Leichtfertigkeit

Bestehende Prozesse im Unternehmen 

werden dokumentiert, ggf. hinterfragt 

und optimiert

Zur Vernichtung von Papierbelegen sind 

die Verfahrensdokumentation und ein 

revisionssicheres Archiv die Voraussetzung

Regelt die Zusammenarbeit zwischen 

Kanzlei und Unternehmen

Ist der Grundstein bei der Einführung 

eines Tax-Compliance-Systems

Ihre Vorteile durch die 

Verfahrensdokumentation
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Wie wir Ihr Unternehmen unterstützen

Erstberatung�OKV�+FGPVK�\KGTWPI�FGT�

notwendigen Verfahrensdokumentation

Ersteinrichtung der individuellen 

Verfahrensdokumentation

Erstellung von Einweisungsprotokollen

für die beteilligten Personen am Prozess

Erstellung von Vorlagen zur unterjährigen 

Dokumentation der Veränderungen

Jährliche Überprüfung der Verfahrens-

dokumentation mit Aktualisierung

Erstellung eines Überprüfungsberichts

als Nachweis für die Finanzverwaltung
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Sie möchten mehr

wissen?

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

Wir beraten Sie gerne bei der Einführung und Erstellung 

Ihrer individuellen Verfahrensdokumentation. 

Sprechen Sie uns an!

Steuerkanzlei Marion Greil 

Teisnacher Str. 1 
94249 Bodenmais 

Telefon: 09924 9058983 
E-Mail: info @stb-weikl.de 
Homepage: stb-greil.de 

go.datev.de/verfahrensdokumentation . 
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